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Botschaft der Finanzkommission 
zur Ernennung einer Revisionsstelle 
für die Gemeinde Murten und deren 

öffentlich-rechtlichen Anstalten 

Sehr geehrter Herr Generalratspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren Generalräte 

1. Ausgangslage 

Gemäss Artikel 98 Absatz 1 des Gesetzes vom 25. September 1980 über die Gemeinden bezeichnet 
die Gemeindeversammlung oder der Generalrat die Revisionsstelle auf Antrag der Finanzkommissi-
on. Die Revisionsstelle wird für die Kontrolle während 1 bis 3 Rechnungsjahren bezeichnet. Ihr Man-
dat endet mit der Genehmigung der letzten Jahresrechnung. Eine oder mehrere Wiederwahlen sind 
möglich, wobei die Dauer des Mandats einer Revisionsstelle nicht mehr als sechs aufeinander fol-
gende Jahre betragen darf (Art. 98 Abs. 2 des Gemeindegesetzes). Als Revisionsstelle können eine 
oder mehrere natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften bezeichnet werden 
(Art. 98 Abs. 3 des Gemeindegesetzes). 

Nur öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalten dürfen eine von der Gemeinde getrennte Buchhaltung 
führen. Es gelten jedoch der Kontenplan und die Buchungsvorschriften der Gemeinde. Die Rechnung 
der Anstalt wird von der Revisionsstelle der Gemeinde geprüft (Art. 58 des Ausführungsreglements 
zum Gemeindegesetz). 

2. Wahl einer neuen Revisionsstelle 

An der Generalratssitzung vom 16. Juni 2010 wurde die ROD Treuhandgesellschaft des Schweizeri-
schen Gemeindeverbandes AG (ROD), welche bereits die Rechnungsjahre 2007, 2008 und 2009 
revidiert hatte, für weitere drei Jahre (2010, 2011 und 2012) als Revisionsstelle der Gemeinde Murten 
und deren öffentlich-rechtlicher Anstalten gewählt. Mit dieser Erneuerungswahl und nach Abschluss 
der Revision des Jahres 2012 hat diese Revisionsstellte die gesetzlich vorgeschriebene maximale 
Mandatsdauer erreicht, weshalb die Finanzkommission eine neue Revisionsstelle gesucht hat.   

Von fünf angeschriebenen Revisionsgesellschaften haben deren vier eine Offerte eingereicht. Die 
Finanzkommission hat die eingegangenen Offerten geprüft, verglichen und bei den angegebenen 
Referenzgemeinden Abklärungen vorgenommen. Dieses Evaluationsverfahren hat zum Ergebnis 
geführt, dass aus der Sicht der Finanzkommission das Revisionsmandat für die nächsten drei Jahre 
2013, 2014 und 2015 der Revisionsgesellschaft Cotting Revisions AG Düdingen anvertraut werden 
kann. Diese Gesellschaft hat Revisionserfahrung aus Mandaten in verschiedenen Gemeinden des 
Kantons Freiburg, die von der Einwohnerzahlt mit Murten verglichen werden können. Zudem liegt der 
offerierte Preis deutlich unter demjenigen der Konkurrenzofferten. Das offerierte Kostendach beträgt 
Total Fr. 15'800.00 für die drei Bereiche: Gemeinde Murten, IB-Murten und Hallen-, Schwimm- und 
Strandbad HSB.  

Die Finanzkommission empfiehlt dem Generalrat, die Offerte der Cotting Revisions AG Düdingen 
anzunehmen und diese für die Rechnungsjahre 2013, 2014 und 2015 als Revisionsstelle der Ge-
meinde Murten und deren öffentlich-rechtlicher Anstalten zu bezeichnen. 

Murten, 11. August 2012  

Die Finanzkommission 


